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3 Säulen der Tourismusförderung im Wirtschaftsministerium Niedersachsen  

Die einzelbetriebliche Förderung des Beherbergungsgewerbes sowie sonstiger 

gewerblicher touristischer Vorhaben erfolgt auf Grundlage der Richtlinien 

„Niedersachsen Invest GRW“ und „Niedersachsen Invest EFRE“.   

 

Für die Förderungen gibt es kein gesondertes vorab festgelegtes Fördermittel-

kontingent, das ausschließlich für die Projekte der Beherbergung zur Verfü-

gung stünde. Die Projekte werden gemeinsam mit den weiteren einzelbetrieb-

lichen Projekten des Hauses, die im Rahmen der o.a. Richtlinien gefördert 

werden können, eingeplant.  

Im Rahmen der Beherbergungsförderung sind neben Beherbergungsbetrieben 

auch Campingplätze förderfähig.  

 

Innerhalb der GRW-Gebietskulisse können auf Grundlage der Richtlinie „Nie-

dersachsen Invest GRW“ gefördert werden: 

• Errichtungen,  

• Erweiterungen,  

• Modernisierungs- bzw. Diversifizierungsmaßnahmen sowie  

• Übernahmen von Betrieben, die von Stilllegung bedroht sind.  

Abhängig von Unternehmensgröße, Fördergebiet (C- oder D-Fördergebiet) 

und der Frage, ob ein besonderer Struktureffekt vorliegt, betragen die För-

dersätze in der GRW zwischen 10% und 35%. 

Ergänzend sind CO2-reduzierende Zusatzinvestitionen zuwendungsfähig, die 

bspw. der Erzeugung von erneuerbaren Energien dienen oder einen Beitrag 

zum besonderen Umweltschutz leisten.  

Abhängig von Unternehmensgröße sowie Art der Zusatzinvestition betragen 

die Fördersätze für die Investitionsmehrausgaben zwischen 30% und 65%. 

 

Auf Grundlage der Richtlinie „Niedersachsen Invest EFRE“ können Vorhaben 

in Nicht-GRW Gebieten gefördert werden – so können aktuell in ganz Nieder-

sachsen Förderangebote für touristische Investitionen von Unternehmen ge-

macht werden!  

Gefördert werden Investitionsvorhaben von kleinen und mittleren Unterneh-

men - zwingende Voraussetzung für eine Förderung ist immer eine CO2-redu-

zierende Zusatzinvestition. Der Fördersatz beträgt bis zu 20 % für kleine Un-

ternehmen und bis zu 10 % für mittlere Unternehmen. Abhängig von Unter-

nehmensgröße, EFRE-Regionskategorie sowie Art der Zusatzinvestition betra-

gen die Fördersätze für die CO2-reduzierende Zusatzinvestition zwischen 40% 

und 60%.   

 

 

Die Förderung erfolgt auf Grundlage der Richtlinien über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und 

mittleren Unternehmen KMU) durch touristische Maßnahmen (Tourismus-

förderrichtlinie) 

 

Fördermittelkontingent für EFRE: 22 Mio. Euro für die Förderperiode 2021 – 

2027. Für die GRW-Mittel gibt es kein vorab festgelegtes Budget. In der För-

derperiode 2021 – 2027 können erstmals auch wieder Landesmittel einge-

setzt werden: 6,48 Mio. Euro stehen dafür zur Verfügung.   

 

Gefördert werden können:  

• Attraktivitätssteigerung und Neuerrichtung überregional bedeutsamer 

touristischer Infrastrukturen 

• Attraktivitätssteigerung und Neuerrichtung touristischer Infrastrukturen 

mit Bezug zur anerkannten Artbezeichnung in staatlich anerkannten hoch-

prädikatisierten Heilbädern und Kurorten 

• Schaffung barrierefreier touristischer Angebote 

• Schaffung digitaler Angebote in öffentlich zugänglichen touristischen Ein-

richtungen 

• Schaffung nachhaltiger und klimaverträglicher touristischer Angebote 

• nur in der Übergangsregion: Attraktivitätssteigerung und Neuerrichtung 

von Infrastrukturen unter etwas erleichterten Bedingungen 

 

Der Fördersatz beträgt je nach Fördergebiet maximal 55 % bis max. 70 % der 

zuwendungsfähigen Ausgaben. Bei Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen ei-

ner interkommunalen Kooperation oder bei Revitalisierung von Altstandorten 

ist im GRW-Gebiet eine Erhöhung auf max. 75 % möglich. Die Höchstförder-

summe liegt bei 3 Mio. Euro in der Übergangsregion und im GRW-Gebiet, im 

übrigen Gebiet bei 2 Mio. Euro, in Ausnahmefällen auch dort bei 3 Mio. Euro. 

 

Antragsberechtigt sind vorzugsweise kommunale Gebietskörperschaften so-

wie juristische Personen, die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind. 

 

In der aktuellen Förderperiode wurden bislang für 5 Projekte EFRE- und GRW- 

Mittel sowie Landesmittel in Höhe von insgesamt rund 5,69 Mio. Euro bewil-

ligt.  

 

 

TMN: Budget 3,5 Mio. Euro jährlich (TG 73, Wirtschaftsförderfonds) 

 

Das Land Niedersachsen hat die TMN mit der Erbringung von Dienstleistun-

gen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Bereich der Tourismus- 

und Wirtschaftsförderung betraut. Die TMN nimmt im Rahmen des Betrau-

ungsaktes insbesondere die Information und Kommunikation über das Reise-

land Niedersachen und das Marketing für den Niedersächsischen Tourismus 

im Ausland wahr. Der TMN erhält zum Ausgleich der mit der Erbringung der 

gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung entstehenden Aufwendungen Aus-

gleichsleistungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro p.a. 

                  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung touristi-

scher Projekte: 1 Mio. Euro pro Jahr. 

 

Gefördert werden können: 

• innovative Marketingprojekte 

• die Umsetzung von Projekten landesweiter touristischer Fachorganisatio-

nen, mit denen eine Weiterentwicklung des Tourismus in Niedersachsen 

verfolgt wird 

• die Neuausrichtung regionaler Tourismusorganisationen zu Destinations-

managementorganisationen 

• die Weiterentwicklung bestehender Projektideen für in der Region neuar-

tige touristische Angebote einschließlich erster Aktivitäten zur Marktein-

führung 

• Maßnahmen regionaler Tourismusorganisationen, die sich aus dem Pro-

jekt „Klimawandel anpacken – Anpassungsstrategien für den Tourismus 

in Niedersachsen“ ableiten lassen  

• besondere touristische Projekte, an deren Umsetzung das Land Nieder-

sachsen ein ganz erhebliches Interesse hat 

 

Der Fördersatz liegt je nach Fördergegenstand bei max. 50 % oder max. 80 % 

der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Fördersumme ist auf 100.000 Euro 

pro Projekt beschränkt.  

Seit Inkrafttreten der Richtlinie im Jahr 2019 wurden 39 Projekte mit Landes-

mitteln (WFF und COVID-19-Sondervermögen) in Höhe von rund 2,9 Mio. 

Euro unterstützt.  

Seit dem 17.09.2020 gab es zudem einen speziellen Fördergegenstand für di-

gitale und sonstige touristische Maßnahmen, die aufgrund der COVID-19-

Pandemie erfolgen. Dieser Fördergegenstand endet am 31.12.2022. Auf sei-

ner Grundlage wurden für 24 Projekte rund 2,1 Mio. Euro aus dem COVID-

19-Sondervermögen bewilligt. 

Einzelbetriebliche Investitionen im Beherbergungsgewerbe 

und sonstige gewerbliche touristische Maßnahmen aus Mit-

teln der GRW und des EFRE 

Touristische Infrastruktur und Angebote aus Mitteln der 

GRW, des EFRE und aus Landesmitteln 
 

Tourismusmarketing und Projektförderung aus Landesmit-

teln über den Wirtschaftsförderfonds (WFF) 

Aufgabe der Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH (TMN) ist die Infor-

mation und Kommunikation über das Reiseland Niedersachsen, die regionale 

und überregionale Vermarktung des Tourismusstandorts und die Entwick-

lung und Durchführung von Maßnahmen zur zukunftsorientierten Positionie-

rung Niedersachsens im nationalen und internationalen Tourismuswettbe-

werb in Zusammenarbeit mit den regionalen Tourismusakteuren. Weitere 

Aufgaben der Gesellschaft sind die Entwicklung und Unterhaltung von Mar-

kenkonzepten, Internetportalen und Qualitätsmanagementsystemen für 

touristische Angebote sowie die Beratung und Begleitung regionaler Touris-

musorganisationen.  

TMN: Budget 4 Mio. Euro jährlich (TG 73, Wirtschaftsförderfonds) 

                  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung touristi-

scher Projekte: 1 Mio. Euro pro Jahr. 

 

Gefördert werden können: 

• die Umsetzung von Projekten landesweiter touristischer Fachorganisatio-

nen, mit denen eine Weiterentwicklung des Tourismus in Niedersachsen 

verfolgt wird 

• die Neuausrichtung regionaler Tourismusorganisationen zu Destinations-

managementorganisationen 

• die Weiterentwicklung bestehender Projektideen für in der Region neuar-

tige touristische Angebote inkl. erster Aktivitäten zur Markteinführung 

• Maßnahmen regionaler Tourismusorganisationen, die sich aus dem Pro-

jekt „Klimawandel anpacken – Anpassungsstrategien für den Tourismus 

in Niedersachsen“ ableiten lassen  

• besondere touristische Projekte, an deren Umsetzung das Land Nieder-

sachsen ein ganz erhebliches Interesse hat 

 

Der Fördersatz liegt je nach Fördergegenstand bei max. 50 % oder max. 80 % 

der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Fördersumme ist auf 100.000 Euro 

pro Projekt beschränkt.  

Die neue Richtlinie befindet sich derzeit in der Aufstellung und soll dieses 

Jahr in Kraft treten.  Die Laufzeit ist bis zum 31.12.2026.   

In der vorangegangenen Richtlinie wurden für 71 Projekte Landesmittel 

(WFF und COVID-19-Sondervermögen) in Höhe von rund 5,6 Mio. Euro be-

willigt.  

 


